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Merkliste für die Bewerbung um die Fachanwaltschaft im 

Arbeitsrecht:

1. Erwerb der besonderen theoretischen Kenntnisse (§§ 4, 6 FAO):
a) Besondere theoretische Kenntnisse werden regelmäßig durch eine erfolgreiche Teilnahme an einem auf den Erwerb der Fachanwaltsbezeichnung „Arbeitsrecht“ vorbereitenden anwaltsspezifischen Lehrgang erworben. 

b) In diesem Regelfall sind mit dem Antrag vorzulegen die Zeugnisse des Lehrgangsveranstalters. Aus diesen Urkunden muss sich ergeben,

· dass der Lehrgang die Voraussetzungen des § 4 FAO erfüllt, 

· wann und von wem im Lehrgang alle das Fachgebiet in § 2 Abs. 3, 10 betreffenden Bereiche unterrichtet worden sind, 

· dass der/die Antragsteller/in sich mindestens drei schriftlicher Leistungskontrollen (Aufsichtsarbeiten) unterzogen hat. Die Dauer der Leistungskontrollen muss angegeben sein.  

c) Alle Aufsichtsarbeiten und ihre Bewertungen sind dem Antrag beizufügen. 

2. Erwerb der besonderen praktischen Erfahrungen (§§ 5, 6 FAO):

a) Zum Nachweis der besonderen praktischen Erfahrungen sind Listen der bearbeiteten Fälle vorzulegen. 

b) Diese Listen sind zu gliedern in gerichtliche und außergerichtliche Fälle. Die einzelnen Fälle sind mit einer laufenden Ziffer zu versehen.  

Die Fälle sind durch folgende Angaben zu kennzeichnen: 

Gerichtliches Aktenzeichen, bei außergerichtlicher Tätigkeit anwaltliches 

Aktenzeichen, Kurzbeschreibung des Gegenstandes, Beginn und Ende der 

Fallbearbeitung, bei laufenden Fällen Stand des Verfahrens, Inhalt, Art und 

Umfang der anwaltlichen Tätigkeit, 

Namen der Parteien (zur Kennzeichnung von Serienfällen), möglichst die 

Information, ob Antagstellerin/Antragsteller Arbeitgeber, Arbeitnehmer oder 

Dritten vertreten hat. 

Mit Rücksicht auf § 5 lit. c sind im Zweifel Darlegungen zur nicht unerheblichen

Rolle des Kollektivarbeitsrechts in einem Fall des Individualarbeitsrechts 

erforderlich. 

Anonymisierte Proben aus der Handakte sollten bereitgehalten werden. Auf 

Verlangen des Fachausschusses sind sie nachträglich vorzulegen. 
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